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KOLUMNE

«Dr Ettru Luikas» (8)
Meine wie auch immer gearteten Vorschläge einer Lex
Ruina, erklärt mir der Jurist endlich, könne ich glattweg
vergessen. Denn das ZGB stehe über jedem kantonalen
Gesetz. Was heisse: Ein kantonales Recht kann nicht Bun-
desrecht brechen – es sei denn, wir lösten uns von der
Schweiz und würden eine eigene Republik ausrufen! Das
haben wir aber seit bald 200 Jahren nicht geschafft und
sollte es so weit kommen, wäre ein noch folgenschwererer
Krach agendiert. Nämlich: Geschieht dies in Deutsch
oder in Französisch… 

Zweitens gelte der Schutz des Eigentums höher als
jede noch so dringende Sanierung eines ruinösen Gebäu-
des. Die Eigentumsgarantie ist dem Walliser so sakro-
sankt wie Kuhglocken, Kantonsfahnen und Fendantströ-
me beim Cupfinal. 

Auch weitere Zufluchtsversuche zum ZGB erweisen
sich als Luftschlösser. Schon vor Zeiten hatte mich Erwin
Leiggener vom Hohen Gericht zu Sitten auf Artikel 393
Ziffer 2 aufmerksam gemacht, wo bei Unfähigkeit der
Vermögensverwaltung die Vormundschaftsbehörde einer
Gemeinde einzuschreiten hätte. Doch offensichtlich neh-
men sich die kommunalen Ämter dieser Sache nicht an,
was in Anbetracht des Ausmasses der manövrierunfähi-
gen Erbschaften und der Menge der so gut wie herrenlo-
sen Gebäude niemanden erstaunt. 

Bleibt eine letzte Variante: Die Erbteilungsklage.
Nie gehört. Also: Als Erbberechtigter schreibe ich im Vo-

raus alle Miterbberechtigten an und fordere ein, was mir
gehört. Wer innert 30 Tagen der Erbteilung nicht zu-
stimmt, wird angeklagt und der Richter bestimmt über
Mein und Dein. Das klingt sympathisch schnell – aber
im Falle von Ettru Luikas bin ich gar nicht erbberechtigt
und somit fällt auch diese Lösung ins Wasser. 

Damit verflüchtigt sich auch ein letzter Hoffnungs-
schimmer: So nicht alle Erben bekannt sind, kann zur
Anordnung einer Erbschaftsverwaltung geschritten wer-
den (Artikel 554 Abs.1 Ziff. 2 und 3 sowie Art. 555
ZGB). Doch was, wenn mir Ettru Luikas nid gfrind ischt
gsin (nicht verwandt war) und sich mir bei dessen Erb-
schaft kein Handlungsspielraum eröffnet?

Da haben wir also unzählige Paragrafen, Absätze
und Ziffern in «vielseitigen» Baugesetzen, da haben wir di-
cke Bücher voller ausgefeilter Weisheiten von Generatio-
nen von Juristen, doch der windschiefe Stall von Onkel Lu-
kas trotzt dem allem wie ein erratischer Block und zerfällt
und zerfällt wie es ihm beliebt. Und mit ihm Abertausen-
de Gebäude. 

Da kommt unsereiner auf verwegene Ideen: Wenn
wir trotz all der Gesetze nicht fähig sind, dem Zerfall Ab-
hilfe zu schaffen, dann schaffen wir doch wenigstens die
Gesetze ab. Doch nicht einmal dazu sind wir imstande,
fehlen uns doch zum Abschaffen überflüssiger Gesetze
die dazu nötigen Beamten. Jene Beamte, die wir zwar ha-
ben, sind weder befugt, griffigere Gesetze zu schaffen

noch überflüssige abzuschaffen. Damit haben wir im-
merhin das tiefere Wesen der Bürokratie begriffen. 

Und noch etwas anderes spielt eine nicht unwe-
sentliche Rolle: Kantone wie etwa Solothurn und Basel-
land verfügen über Erbschaftsämter und damit über
Amtspersonen, die das Inventar aufnehmen und eine
Erbschaftsteilung jeweils innert drei Monaten durch-
führen. Offenbar ist dieses System ganz verschieden von
dem im Wallis üblichen, wo sich die Erben zunächst sel-
ber bemühen müssen – unsere jahrzehntealten Erbenge-
meinschaften heulen das Loblieb des Schlendrians.
Zweitens gilt bei uns das freie Notariat und diesem er-
öffnet sich eine Einnahmequelle, die je nach Zeit, Ort
oder Spezialisierung nicht unwesentlich ist – den Nota-
ren und Advokaten in komplexen Fällen aber mehr Är-
ger und Umtriebe als Einnahmen bringen. Und wer
will, da wir inzwischen bei Ettru Luikas Nummer 8 an-
gelangt sind, behaupten wollen, Erben sei hierzulande
keine komplexe Sache…

Inzwischen schaue ich auf das Todesandenken des
Ettru Luikas und lese: «Unser unvergesslicher Bruder,
Schwager und Onkel». Ja, unvergesslich ist er in der Tat.
Und mit ihm Tausende seiner Generation, die uns eine
Erbschaft hinterliessen. In Einzelteilen natürlich…

Werner Bellwald
werner.bellwald@kulturexpo.ch

Jungunternehmen | Online-Vereinsmanagement auf Vormarsch

Der kreative Macher 
von Aspiricus.ch
SALGESCH | Es gibt sie doch
noch: Jungunternehmer
mit Hang zum Risiko.
 Einer davon ist der 
27-jährige David Naselli.

SEBASTIAN GLENZ

Aspiricus.ch. Wer den Marken-
namen von David Nasellis Pro-
dukt verstehen will, bekommt
es mit Entelechie, Goethes
Faust, Englisch und Latein zu
tun. Doch dazu später mehr.
Denn eigentlich ist die Idee des
Salgescher Jungunternehmers
denkbar einfach angelegt. Es
geht um das Vereinsmanage-
ment der Zukunft. Mit aspiri-
cus.ch hat Naselli eine Firma ins
Leben gerufen, bei der Vereine
oder Non-Profit-Organisationen
(NGO) ihre Daten zentral ver-
walten und speichern können.
Die anfallende Papiermenge
kann erheblich reduziert wer-
den. Die Kommunikation inner-
halb eines Vereins wird massiv
erleichtert und professionali-
siert. Alles spielt sich auf der
Homepage von aspiricus.ch ab.
Bisher nutzen 290 Vereine aus
der Schweiz die Onlineseite und
es werden immer mehr. Am 12.
März 2008 hat Naselli die AG ge-
gründet. «Mein Ziel ist es, dass
ein Verein bis zu 95 Prozent sei-
ner Verwaltung über aspiri-
cus.ch machen kann», be-
schreibt Naselli sein Produkt
und fügt an, dass nicht das Pro-
dukt an und für sich innovativ
ist, sondern «die Idee, dass sich
eine Firma speziell den Verei-
nen und NGOs widmet». 

Keine Angst 
vor dem Scheitern
Bisher handelte es sich bei aspi-
ricus.ch um ein Gratisangebot.
Ab 2011 müssen die Vereine je
nach Modul bezahlen, das sie
nutzen. Angst, mit der Ge-
schäftsidee auf die Nase zu fal-
len, hat Naselli jedoch nicht.
«Ich glaube fest an das Angebot.
Das Risiko zu scheitern hat man
zwar immer und es kann sein,

dass ich nach einem Jahr abbre-
chen muss. Die Erfahrungen,
die ich aber bisher machen
konnte, waren sehr wertvoll.»
Er hätte da eher eine amerikani-
sche Einstellung. Wer nicht
wagt, gewinnt nichts. In dieser
Hinsicht ist Naselli auch famili-
är «vorbelastet». Sein Vater Fa-
bio hat zusammen mit Isidor El-
sig 1984 die Firma Pro UVA ge-
gründet und damit eine unter-
nehmerische Erfolgsgeschichte
lanciert. «Von meinem Vater
profitiere ich viel», meint Nasel-
li. «Er hat mir sozusagen den un-
ternehmerischen Geist einge-
flösst.» Eines ist ihm dabei wich-
tig: «Als Unternehmer versuche
ich wertbasiert zu arbeiten.» 

Online seit April 2009
Die Idee, eine Vereinsverwal-
tung einzuführen, kam dem
Wirtschaftsstudenten, der ne-
benbei als Direktionsassistent
bei Canal9 arbeitet, vor drei Jah-
ren. «Ich selber bin in einigen
Vorständen, wie dem kantona-
len Musikverband, tätig oder
mache in Organisationskomi-
tees mit. Und da ich kein grosser
Verwalter bin, suchte ich nach
einer Lösung, die mir die Aufga-
be erleichtert.» Mit einer Firma
hat er schliesslich ein Doku-
ment erarbeitet, wie ein solches
Produkt aussehen könnte. «Ich
bin anschliessend sehr schnell
in den operationellen Teil hi-
neingegangen. Einen Business-

plan habe ich erst später am In-
stitut for value based enterprise
an der Universität Fribourg erar-
beitet.» Da wenig Geld und Mit-
tel für Werbemassnahmen da
sind, hat sich Naselli vor allem
aufs Internet in Sachen PR spe-
zialisiert. Über Facebook und
Googlewerbung kamen die ers-
ten Anfragen. Online ging die
Seite am 1. April 2009. Von Mu-
sik- über Sportvereine bis hin
zur fotografischen Gesellschaft
Bern finden sich zahlreiche Ver-
eine auf aspiricus.ch. «Die Seite
repräsentiert die Vielfalt der Ver-
eine in der Schweiz», so Naselli.
Von aspiricus.ch sollen alle pro-
fitieren. Auch die Partner, die
mitmachen und ihre Produkte

mit Rabatten für die Vereine auf
der Homepage anbieten können.
Naselli strebt mit seinem Pro-
dukt definitiv «nach etwas Hö-
herem». Wobei wir wieder am
Anfang des Artikels wären, der
sich mit dem Namen beschäftig-
te. Aspire to heisst im Engli-
schen nämlich nichts anderes
als emporstreben. «Die lateini-
sche Endung -us habe ich dann
einfach hinzugefügt», lacht Na-
selli. Inspiriert hat ihn dabei
Goethes Faust. Auch dieser
strebte nach Höherem. Im Ge-
gensatz zu Faust geht Naselli je-
doch keinen Pakt mit dem Teu-
fel ein. Ganz im Gegenteil: Mit
aspiricus.ch hat er vielmehr den
Geschäftshimmel im Visier.

David Naselli posiert mit Aspi, dem Unternehmenslogo. Sein Online-Vereinsmanagement befindet sich auf Kurs. FOtO Wb


